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Anfrage zum Einsatz von Bioziden in der Landwirtschaft des RSK 
hier: Neonikotinoide 

Glyphosat 

Sehr geehrter Herr Landrat Sebastian Schuster, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

es wird gebeten, im öffentlichen Teil der kommenden Sitzung des Umweltausschusses 
nachfolgenden Anfrage als ordentlichen Tagesordnungspunkt (TOP) in den öffentlichen 
Teil der Sitzung aufzunehmen sowie schriftlich zu beantworten: 

1 In welchen Gebieten/ landwirtschaftlich genutzten Flächen des Rhein-Sieg-
Kreises werden Biozide der Familien 

Neonikotinoide und 
Glyphosat 

ausgebracht? 

1.1 Welche Mengen pro Fläche und Jahr werden versprüht? 

2 Erfolgen auf Rückstände dieser Stoffe Trinkwasseruntersuchungen und 
Lebensmitteluntersuchungen? 
2.1 Welche Schadstoffwerte wurden ggf. festgestellt? 

Begründung: 
Neonikotinoide stehen in Verdacht, neben der Varroamilbe bei Bienen insgesamt zu einem 
extremen Artenrückgang bei Wildbienen, Honigbienen und Schmetterlingen zu führen. 
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Glyphosat wird als Krebseregend beim Menschen angesehen (u.a. nach Aussage der 
WHO). 

Die AfD- Fraktion Rhein- Sieg bedankt sich für Ihre Bemühungen und aussagefähige 
Beantwortung! 

Mit freundlichen Grüßen 

(Ralf-Udo Rothe, 

Abg der AfD- Fraktion) 

(Peter Kurth, 

SKB. der AfD- Fraktion 

(FdR; Norbert Klein, 

Abg. der AfD- Fraktion) 
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